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dieser Grundlage unter Zufügung eines Handelszuschlages einen

örtlichen Kleinverkaufs-Höchstpreis fest.
Neuerdings find aber auch umgekehrte Entwicklungstendenzen

aufgetreten. Wo ein Erzeugnis leicht in feiner Preisbildung zu be¬

obachten ist, etwa wenn nur wenige herstellende oder verbrauchende

Betriebe in Betracht kommen, läßt man dem Richtpreise, bei dem

berechtigte Ausnahmen überdurchschnittlicher Kosten etwa besserer

Qualität halber leicht zugelassen werden können, mehr Spielraum.
Wo die Verteilungsorganisation sehr verschiedenartig gestaltet ist,

werden auch von den Zentralbehörden gelegentlich nur Erzeuger- und

Großhandelshöchstpreise festgesetzt, die Verbraucherpreise dagegen von

Ort zu Ort verschieden als Richtpreise geordnet.
Die Bekanntgabe eines Richtpreises hat auf Kaufverträge über

die betroffene Ware keinen unmittelbaren Einfluß^). Erst wenn bei

Richtpreisüberschreitung eine übermäßige Preissteigerung festgestellt

ist, treten die Rechtsfolgen der ungerechtfertigten Bereicherung und

gegebenenfalls des Verstoßes gegen die guten Sitten ein; in dieser

Hinsicht ist die Überschreitung des Richtpreises gleichbedeutend mit der
Überschreitung des angemessenen Preises.

Der Richtpreis wird regelmäßig in festen Geldbeträgen für die

Wareneinheit bemessen.

5. Der Richtaufschlag.

Der Richtaufschlag stellt denjenigen Zuschlag zum Erzeuger¬

preise dar, der für den Handel oder die Herstellung einer Ware als

angemessene Entschädigung erscheint. Er tritt häufig bei solchen

Waren auf, für die ein fester Richtpreis der allzu sehr schwankenden

Gewinnungsverhältnisse wegen nicht gegeben werden kann. Dies

gilt für gewisse, noch aus offenem Markte gehandelte Waren, mie

vor allem Saatgut, ferner für im Preise stark schwankende Waren

wie Obst und Fische, zumal auch für die meisten Einfuhrwaren, in¬

soweit für diese überhaupt Preisfestsetzungen getroffen werden

können. Richtaufschläge können sowohl in Hundertteilen des Ein¬

kaufspreises wie in festen Geldbeträgen bemessen werden. Für die

erstere Art der Bemessung spricht sich im allgemeinen die kaufmännische

Mit Ausnahme der Richtpreise und „Richtsätze" der Gutachterkommission

sür Schuhwarenpreise. Die Bekanntmachung über Preisbeschränkungen bei

Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S, 1677)

bestimmt in Z 2, daß Lieferungsverträge, die vor dem Inkrafttreten dieser

Verordnung zu höheren als den nach Z 1 zulässigen Preisen abgeschlossen sind,

als zu diesen Preisen abgeschlossen gelten, sofern die Lieferung nicht vor dem

Inkrafttreten der Verordnung erfolgt ist.
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